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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für unser Mandantenrundschreiben XII/2005 haben wir Ihnen einige interessante Themen ausgesucht, die wir 
Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen. Wir verweisen auf den Antragsstop im Programm zur Förderung erneuerbarer 
Energien zum 31.12.2005 bei der KfW und auf die geplanten Neuregelungen zum Ausgleichsverfahren U1 und 
U2. 
 
Zum bevorstehenden Jahreswechsel wünschen wir Ihnen und Ihren Familien alles Gute, vor allem Gesundheit 
und verbinden damit unseren Wunsch auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Am 30.12.2005 bleibt unsere Kanzlei 
geschlossen. 
 
Für Anfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wünsche 
Steuerberater  

Termine Januar 2006 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag2 

10.1.2006 13.1.2006 10.1.2006 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer nach dem 31.12.2004 erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.1.2006 13.1.2006 10.1.2006 
 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu 
drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 

ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

 

Kleinunternehmern und Selbständigen geht man ans Portemonnaie 
Wer einen Dienstwagen besitzt, muss künftig mit Nachfragen des Finanzamtes rechnen. Das Kabinett 
beschloss unter anderem eine deutliche Beschneidung von Steuervorteilen bei privater Nutzung von 
Firmenfahrzeugen.  
Das Bundeskabinett beschloss am Dienstag die Neuregelung als Teil eines Paketes. Die Neuregelung zielt vor 
allem auf Selbstständige und Kleinunternehmer, die ihr Fahrzeug wenig geschäftlich nutzen. Demnach können 
Selbstständige, Ärzte oder Anwälte ihren Dienstwagen nur noch dann günstig mit einem Prozent des 
Listenpreises versteuern, wenn sie ihn überwiegend dienstlich nutzen. Dies müssen die Betroffenen 
gegebenenfalls in einem Fahrtenbuch nachweisen. Bitte setzten Sie sich dazu mit uns in Verbindung.  
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Geplante Neuregelungen zum Ausgleichsverfahren U1 und U2 ab 01.01.2006 
Ausgleichsverfahren U1 (Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit) 
In das Erstattungsverfahren sollen künftig auch Angestellte (nach der bisherigen Regelung nur Arbeiter und 
Auszubildende) einbezogen werden.  
Die Beschäftigtenhöchstzahl für die Teilnahme eines Betriebes am Umlageverfahren soll einheitlich auf 30 
Mitarbeiter festgelegt werden (bisher je nach Satzung 20 bis 30).  
Für Einmalzahlungen (Urlaubs- bzw. Weihnachtsgeld) sowie Arbeitsentgelte von Arbeitnehmern, die nicht länger 
als vier Wochen beschäftigt sind, sollen keine Umlagebeiträge mehr erhoben werden.  
Ausgleichsverfahren U2 (Aufwendungen bei Mutterschaft) 
Ausweitung des Umlageverfahrens auf alle Betriebe, unabhängig von der Beschäftigtenzahl (bisher nur Betriebe 
bis 20 oder 30 Mitarbeiter). 
Sowohl bei der U1 als auch bei der U2 ist eine Ausweitung der beteiligten Krankenkassen auf Ersatz- u. 
Betriebskassen (bisher nur AOK und IKK) vorgesehen. 

Programm zur Förderung erneuerbarer Energien: Antragsstopp zum 31.12.2005 
Die KfW hat im September 1999 auf Wunsch des Bundes das Programm zur Förderung erneuerbarer Energien 
aufgelegt. Das dafür bereitgestellte Programmvolumen wird in Kürze erschöpft sein. Daher wird per 31.12.2005 
das Programm für Neuanträge zunächst geschlossen. 
Eine Weiterführung des Programms in dieser Legislaturperiode ist durch das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit vorgesehen. Wir werden Sie informieren, sobald die Voraussetzungen für eine 
Fortführung vorliegen.  
Anträge im Programm zur Förderung erneuerbarer Energien (Programm-Nr. 128) können noch bis einschließlich 
31.12.2005 bei der KfW gestellt werden. 

Freistellungsaufträge müssen überprüft werden 
Der Sparerfreibetrag beträgt seit dem 01.01.2004 nur noch 1.370 € für Alleinstehende und 2.740 € für 
zusammenveranlagte Ehegatten. Unter Einbeziehung des Werbungskostenpauschbetrags beträgt das 
Freistellungsvolumen dann 1.421 € bzw. 2.842 €. 
Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute sind seit dem 01.01.2004 verpflichtet, ihren Kunden 
zusammenfassende Jahresbescheinigungen nach amtlich vorgeschriebenem Muster auszustellen. Diese 
Bescheinigungen müssen Kapitalerträge, die nach dem 31. Dezember 2003 zufließen und private 
Veräußerungsgeschäfte, die nach dem 31. Dezember 2003 über diese Institute abgewickelt werden, enthalten. 
Die Finanzämter können über das Bundesamt für Finanzen bei den Kreditinstituten zukünftig einzelne 
Kontoinformationen abrufen, wenn dies für die Steuerfestsetzung erforderlich ist. 
Die Kreditinstitute haben seit dem 01.04.2003 eine Datei zu führen, in der folgende Daten gespeichert werden: 
• Die Kontonummer und der Tag der Errichtung und Auflösung des Kontos, 
• der Name des Kontoinhabers und eines Verfügungsberechtigten, 
• bei natürlichen Personen zusätzlich der Tag der Geburt, 
• der Name und die Anschrift eines abweichend wirtschaftlich Berechtigten. 
Die Daten werden noch drei Jahre nach der Auflösung des Kontos aufbewahrt. 
Aus dieser Datei kann das Finanzamt Informationen abrufen. 
Außerdem sind die Finanzämter befugt, die so erlangten Erkenntnisse auch anderen Behörden zugänglich zu 
machen, z. B. wenn für die Festsetzung von Sozialleistungen die Einkünfte einer Person maßgeblich sind. 
Sind Freistellungsaufträge nur bei einer Bank gestellt worden, so wird die Bank die Sparerfreibeträge zu Grunde 
legen. Problematisch wird es, wenn mehreren Kreditinstituten Freistellungsaufträge erteilt worden oder Konten 
aufgelöst und/oder Guthaben bei anderen Kreditinstituten angelegt oder erhöht worden sind. In diesen Fällen 
sollten die Freistellungsaufträge kurzfristig angepasst werden. Dabei muss auch beachtet werden, dass die 
Aufträge insgesamt die entsprechenden Grenzen nicht überschreiten, um unnötigen Ärger mit dem Finanzamt zu 
vermeiden. 
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Überprüfung der Miethöhe zum 01.01.2006 bei verbilligter Vermietung!  
Bei verbilligter Vermietung von Wohnungen sowohl an Angehörige als auch an fremde Dritte ist die Grenze zum 
01.01.2004 auf 56 % der ortsüblichen Marktmiete angehoben worden. Deshalb muss Folgendes beachtet 
werden: 
• Beträgt die vereinbarte Miete mindestens 75 % der ortsüblichen Marktmiete, dann sind die mit den 

Mieteinnahmen zusammenhängenden Werbungskosten voll abzugsfähig. 
• Liegt die vereinbarte Miete zwischen nunmehr 56 und 75 % der ortsüblichen Marktmiete, ist zunächst die 

Einkünfteerzielungsabsicht zu prüfen. Fällt die Überschussprognose positiv aus, sind die Werbungskosten voll 
abzugsfähig. Ergibt sich aber eine negative Überschussprognose, so ist der Werbungskostenabzug nur in 
dem Umfang möglich, wie die Miete im Verhältnis zur ortsüblichen Marktmiete steht. 

• Liegt der Mietzins unterhalb von 56 % der ortsüblichen Marktmiete, können die Aufwendungen - wie bisher - 
nur entsprechend dem entgeltlichen Anteil der Vermietung geltend gemacht werden. Der Mietvertrag muss bei 
der Vermietung an Angehörige aber auf jeden Fall einem Fremdvergleich (Vermietung an fremde Dritte) 
standhalten, weil er sonst steuerrechtlich nicht anerkannt wird. 

Aus diesem Grund sollten bestehende Mietverträge kurzfristig darauf geprüft werden, ob sie den üblichen 
Konditionen entsprechen und auch so durchgeführt werden. Dies gilt auch für die zu zahlenden Nebenkosten. 
Insbesondere sollte die Höhe der Miete geprüft und zum 01.01.2006 ggf. angepasst werden. Dabei empfiehlt es 
sich, nicht bis an die äußersten Grenzen heranzugehen. 

Welche Unterlagen können im Jahr 2006 vernichtet werden? 
Nachstehend aufgeführte Buchführungsunterlagen können nach dem 31. Dezember 2005 vernichtet werden: 
• Aufzeichnungen aus 1995 und früher. 
• Inventare, die bis zum 31.12.1995 aufgestellt worden sind. 
• Bücher, in denen die letzte Eintragung im Jahr 1995 oder früher erfolgt ist. 
• Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen und Lageberichte, die 1995 oder früher aufgestellt worden sind. 
• Buchungsbelege aus dem Jahr 1995 oder früher (Belege müssen seit 1998 auch zehn Jahre aufbewahrt 

werden). 
• Empfangene Handels- oder Geschäftsbriefe und Kopien der abgesandten Handels- oder Geschäftsbriefe, 

die 1999 oder früher empfangen bzw. abgesandt wurden. 
• sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen aus dem Jahr 1999 oder früher. 
Dabei sind die Fristen für die Steuerfestsetzungen zu beachten. 
Unterlagen dürfen nicht vernichtet werden, wenn sie von Bedeutung sind 
• für eine begonnene Außenprüfung, 
• für anhängige steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, 
• für ein schwebendes oder auf Grund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechtsbehelfsverfahren oder zur 

Begründung der Anträge an das Finanzamt und 
• bei vorläufigen Steuerfestsetzungen. 
Es ist darauf zu achten, dass auch die elektronisch erstellten Daten für 10 Jahre vorgehalten werden müssen. 

Umlagepflicht für Kleinbetriebe 
Arbeitgeber unterliegen auch dann der für Kleinbetriebe geltenden Umlagepflicht nach dem 
Lohnfortzahlungsgesetz, wenn sie in der Regel nicht mehr als 20 Vollzeit- oder Halbtagskräfte, jedoch eine 
Vielzahl von Arbeitnehmern beschäftigen, die maximal zehn Stunden in der Woche arbeiten. Dies hat jüngst das 
Bundessozialgericht im Fall eines Betriebs entschieden, der Anzeigenblätter vertrieb. In diesem Betrieb wurden 
eine Vollzeitkraft und eine Halbtagskraft beschäftigt sowie 800 bis 1.000 Teilzeitkräfte, die zwischen 2,5 und 
4,5 Wochenstunden für die Klägerin tätig waren. 
Ursprünglich, so führte das Gericht aus, seien Teilzeitbeschäftigte mit geringer Stundenzahl bei der Feststellung 
eines Kleinbetriebs unberücksichtigt geblieben, weil ihnen im Krankheitsfall kein Anspruch auf Lohnfortzahlung 
zustand. Zwar habe sich diese Rechtslage durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des 
Bundesarbeitsgerichts sowie durch Entscheidungen des Gesetzgebers inzwischen geändert, trotzdem habe der 
Gesetzgeber dies nicht zum Anlass genommen, den Begriff des der Umlagepflicht unterliegenden Kleinbetriebs 
zu verändern. Dies sei auch nicht willkürlich, weil der Zweck der Kleinbetriebsklausel stets gewesen sei, den 
Kreis der in die Lohnfortzahlungsversicherung einbezogenen Arbeitnehmer zu erweitern und 
Einstellungshemmnisse für Teilzeitbeschäftigte zu beseitigen. 
Die am Umlageverfahren beteiligten Betriebe haben nicht nur Umlagen zu zahlen, sondern können auch 
Erstattung ihrer Aufwendungen für die Lohnfortzahlungen verlangen. 



LKL Dr. Leonhardt, Kraatz & Lincke 
Steuerberatungsgesellschaft mbH 
 
 
 

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr! 
Unsere Mandantenrundschreiben sind ab sofort auch im Internet einzusehen! 

www.st-verbund.de 
MR XII/2005  - 4 - 

Steuerpflicht der Zinserträge bei nachträglicher Veränderung von 
Lebensversicherungsverträgen 
Ein Unternehmer hatte für seine Mitarbeiter Direktversicherungen mit Laufzeiten von 13 und 16 Jahren 
abgeschlossen. In den Versicherungsverträgen waren keine Änderungsmöglichkeiten vorgesehen. Auf Wunsch 
des Unternehmers ging ein Mitarbeiter drei Jahre später als geplant in den Ruhestand. Der bestehende 
Versicherungsvertrag wurde deshalb um drei Jahre verlängert. Das Finanzamt ging nicht von einer 
Vertragsverlängerung, sondern von einem Vertragsneuabschluss aus und besteuerte die anfallenden Zinserträge. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte diese Behandlung. Das Gericht ging steuerlich von einem Neuabschluss des 
Lebensversicherungsvertrags aus, da bei gleich bleibender Beitragsleistung eine höhere Versicherungsleistung 
nach Ablauf der drei Verlängerungsjahre erbracht wurde. Die bürgerlich-rechtliche Beurteilung des Vorgangs ist 
dabei unbeachtlich. Die Steuerpflicht für die anfallenden Zinsen ergab sich aus der Nichteinhaltung der 
zwölfjährigen Laufzeit für den Vertragsneuabschluss. 
Dem Urteil ist nicht zu entnehmen, ob vorgesehene Änderungsmöglichkeiten in den ursprünglichen 
Versicherungsverträgen zu einer günstigeren steuerlichen Beurteilung geführt hätten. 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2006 beantragen 
Auf Grund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-Voranmeldungen sowie der 
Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet sich ein Antrag auf Fristverlängerung ab 2006 
auch für diejenigen an, die ihre Voranmeldungen bisher monatlich oder vierteljährlich abgegeben haben. 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
• das Kalendervierteljahr, 
• der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2005 mehr als 6.136 € 

betragen hat. 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 512 € betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer von der Abgabe 
von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien. 
Wenn sich im Jahr 2005 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 6.136 € ergeben hat, kann durch Abgabe der 
Voranmeldung Januar 2006 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung für 2006 bis zum 10.2.2006 der 
monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlängerung für 2006 in 
Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2006 einen Antrag beim Finanzamt stellen. Voranmeldungen und 
Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat später fällig. 
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels der Summe der 
Vorauszahlungen für 2005 angemeldet und bis zum 10.2.2006 geleistet wird. Diese Sondervorauszahlung wird 
auf die am 10.2.2007 fällige Vorauszahlung für Dezember 2006 angerechnet. 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2006 grundsätzlich bis zum 
10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben werden müssen. Fällt der 10. auf einen 
Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein Kalenderjahr 
genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn sich die Verhältnisse nicht 
geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 10.4.2006 zu stellen. 
Die gewährte Dauerfristverlängerung gilt auch für die vierteljährlich abzugebenden Zusammenfassenden 
Meldungen. Ein einmal gestellter und genehmigter Antrag gilt so lange fort, bis der Unternehmer den Antrag 
zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der Aufnahme der 
Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmeldungszeitraum. 

Zinsverzicht keine mittelbare Grundstücksschenkung 
Eine mittelbare Grundstücksschenkung liegt vor, wenn mit einem geschenkten Geldbetrag ein bestimmtes 
Grundstück erworben oder bebaut werden soll. In diesem Fall wird nur der - eventuell auch anteilige - Wert des 
Grundstücks besteuert. 
Voraussetzung für eine mittelbare Grundstücksschenkung ist, dass der Schenker den für den Grundstückskauf 
bestimmten Geldbetrag vor Abschluss des Kaufvertrags zusagt und spätestens bis zur Tilgung der 
Kaufpreisschuld auszahlt. 
Wird der Geldbetrag auf unbestimmte Zeit als zinsloses Darlehen überlassen, stellt die Bereicherung in Höhe des 
kapitalisierten Werts des Zinsverzichts nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs keine mittelbare 
Grundstücksschenkung dar. 
 


